
5. Nachtragssatzung 
zur Hauptsatzung des Amtes Horst-Herzhorn, Kreis Steinburg 

 
Aufgrund des § 24a der Amtsordnung (AO) für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 4 Abs. 
1 der Gemeindeordnung (GO) in der zum Zeitpunkt der Beschlussfassung geltenden Fas-
sung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 04.03.2021 und mit Genehmigung 
des Landrats des Kreises Steinburg vom 13.04.2021 folgende 5. Nachtragssatzung zur 
Hauptsatzung vom 16.05.2014 für das Amt Horst-Herzhorn erlassen:  
 

Artikel 1 
 
Der Inhalt des vorstehenden § 2a wird neu eingefügt : 
Eine Verschiebung der nachfolgenden Paragrafen erfolgt nicht. 
 

§ 2a 
Sitzungen in Fällen höherer Gewalt 

(zu beachten: § 35a GO) 
 

(1) Bei Naturkatastrophen, aus Gründen des Infektionsschutzes oder vergleichbaren au-
ßergewöhnlichen Notsituationen, die eine Teilnahme der Mitglieder des Amtssauschuss 
an Sitzungen des Amtsausschusses  erschweren oder verhindern, können die notwen-
digen Sitzungen des Amtsausschusses ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im 
Sitzungsraum als Videokonferenz durchgeführt werden. Dabei werden geeignete tech-
nische Hilfsmittel eingesetzt, durch die die Sitzung einschließlich der Beratungen und 
Beschlussfassungen zeitgleich in Bild und Ton an alle Personen mit Teilnahmerechten 
übertragen werden. Die Entscheidung hierüber trifft die Vorsitzende oder der Vorsitzen-
de der Gemeindevertretung. 
 

(2) Sitzungen der ständigen Ausschüsse können im Sinne des Absatzes 1  
durchgeführt werden. 
 

(3) Wahlen dürfen in einer Sitzung nach Absatz 1 und 2 nicht durchgeführt werden. 
 

(4) Das Amt entwickelt ein Verfahren, wie Einwohnerinnen und Einwohner im Fall der 
Durchführungen von Sitzungen im Sinne des Absatzes 1 Fragen zu Beratungsgegen-
ständen oder anderen Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft stellen und Vor-
schläge und Anregungen unterbreiten können. Das Verfahren wird mit der Tagesord-
nung zur Sitzung im Sinne des Absatzes 1 bekanntgemacht. 
 

(5) Die Öffentlichkeit im Sinne des § 35 Abs. 1 Satz 1 GO wird durch eine zeitgleiche Über-
tragung von Bild und Ton in einem öffentlich zugänglichen Raum und durch eine Echt-
zeitübertragung oder eine vergleichbare Einbindung über Internet hergestellt. 

 
 
§ 6 wird wie folgt geändert: 
 

§ 6 
Einstellung von Beschäftigten des Amtes 

(zu beachten: §§ 10, 15 AO) 
 
(1) Der Amtsvorsteherin oder dem Amtsvorsteher wird die Entscheidung über sämtliche 

Personalentscheidungen von Beschäftigten bis einschließlich BesGr. A 11 SHBesG und 
Entgeltgruppe 11 im Einvernehmen mit der leitenden Verwaltungsbeamtin oder dem lei-
tenden Verwaltungsbeamten übertragen; die oder der Vorsitzende des Finanz- und Per-
sonalausschusses ist zu beteiligen.  

 
(2) Der ... 
 
(3) Im ...  
 



§ 9 erhält folgende Fassung: 
 

§ 9 
Entschädigung 

(1) Die… 
 

(2) Der… 
 

(3) Die… 
 

(4) Die… 
 

(5) Die… 
 

(6) Die.. 
 

(7) Die nicht dem Amtsausschuss angehörenden Mitglieder der Ausschüsse erhalten nach 
Maßgabe der Entschädigungsverordnung für die Teilnahme an Sitzungen der Aus-
schüsse, in die sie gewählt sind, ein Sitzungsgeld nach Absatz 3. Entsprechendes gilt 
für stellvertretende Ausschussmitglieder, die nicht dem Amtsausschuss angehören, im 
Vertretungsfall.  

 
(8) Ausschussvorsitzende… 

 
(9) Ehrenbeamtinnen… 

 
(10) Ehrenbeamtinnen… 

 
(11) Ehrenbeamtinnen… 

 
(12) Reisekostenvergütung und Fahrkosten werden nach § 24 Abs. 1 Nr. 6 GO i.V.m. §§ 15 

und 16 der Landesverordnung über die Entschädigung in kommunalen Ehrenämtern 
(Entschädigungsverordnung – EntschVO) gewährt. 
 

(13) Die… 
 
 
§ 13 erhält folgende Fassung 
 

§ 13 
Veröffentlichungen 

(zu beachten: Bekanntmachungsverordnung) 
 

(1) Satzungen und Verordnungen des Amtes  werden durch Bereitstellung auf der Internet-
seite www.amt-horst-herzhorn.de bekanntgemacht.  
 

(2) Jede Person kann sich auf Antrag Satzungen und Verordnungen kostenpflichtig zusen-
den lassen. Textfassungen werden in der Amtsverwaltung Horst-Herzhorn, Elmshorner 
Straße 27, 25358 Horst (Holst.) bereitgehalten. 

 
(3) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in der 

Form des Absatzes 1 hinzuweisen.  
 

(4) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen ebenfalls in 
der Form des Absatzes 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist. 
 

 
 
 
 

http://www.amt-horst-herzhorn.de/


 
 

 
Artikel 2 

Inkrafttreten 
 

Die 5. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung des Amtes Horst-Herzhorn tritt am Tage nach 
ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Die Genehmigung nach § 24 a Amtsordnung i.V.m. § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung wurde 
durch Verfügung des Landrates des Kreises Steinburg vom 13.04.2021 erteilt. 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
 
 
Horst (Holst.), den 28.04.2021 
 
gez. 
Niels Schilling 
Amtsvorsteher 
 
 
 
Bereitstellungstag auf www.amt-horst-herzhorn.de/Verwaltung/Bekanntmachungen am : 
30.04.2021………………………. 
 
 

http://www.amt-horst-herzhorn.de/Verwaltung/Bekanntmachungen

